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Text 

Bewilligung. 

§ 11. (1) Bei Erteilung einer nach § 9 oder § 10 Abs. 2 erforderlichen Bewilligung sind jedenfalls der 
Ort, das Maß und die Art der Wasserbenutzung zu bestimmen. 

(2) Die Wasserrechtsbehörde kann dem Bewilligungswerber, soweit dies ausnahmsweise notwendig 
erscheint, die Leistung einer angemessenen Sicherstellung für die Erfüllung der Bedingungen, unter 
denen die Bewilligung erteilt wurde, für die ordnungsmäßige Erhaltung und für die Kosten einer 
allfälligen späteren Beseitigung der Anlage auferlegen, und zwar entweder für alle oder nur für einzelne 
der genannten Zwecke. 

(3) Ist der Grund für die Sicherstellung weggefallen, so hat die Wasserrechtsbehörde die Aufhebung 
der Sicherstellung zu veranlassen. 
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